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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Neuer Anlauf für Steuerberatergesetz 

Die Koalitionsfraktionen haben einen neuen Anlauf für den 
Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften im Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht 
unternommen. 

Hintergrund 

Dieser (21/6002) gleicht laut Koalition dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

(21/4550), den der Bundestag am 24. April beschlossen hatte, der aber am 13. Mai 

im Bundesrat gestoppt wurde (siehe unseren Blogbeitrag). 

Allerdings umfasst der nun eingebrachte Gesetzentwurf nicht mehr die ursprünglich 

vorgesehen steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro, die Arbeitgeber 

ihren Beschäftigten bezahlen können. Der neue Gesetzentwurf wird heute in erster 

Lesung behandelt. 

Für wesentliche steuerliche Regelungen, die im Gesetz enthalten sind, siehe 

unseren Blogbeitrag. 

  

01 

Fundstelle 
hib – heute im bundes-

tag Nr. 415. 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/060/2106002.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/045/2104550.pdf
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254555/keine-mehrheit-im-bundesrat-fuer-entlastungspraemie-und-steuerberaterreform/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254328/bundestag-beschliesst-neuntes-gesetz-zur-aenderung-des-steuerberatungsgesetzes/
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1179072
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1179072
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 21. Mai 2026 

Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit 
einer Erbauseinandersetzung als abziehbare 
Nachlassverbindlichkeiten 

Entstehen Kosten der Rechtsberatung und -vertretung in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einer Teilungsversteigerung zur Auseinandersetzung einer Erbenge-

meinschaft, sind diese als Kosten der Nachlassverteilung gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 

Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes abziehbar. Dies gilt 

auch dann, wenn die Erbengemeinschaft bereits vor dem Auseinandersetzungsver-
langen eines der Miterben zur Verwaltung des nachlasszugehörigen Vermögens 

übergegangen war. 

Unentgeltliche Zuwendung einer 
Kapitallebensversicherung unter 
Nießbrauchsvorbehalt 

Die unentgeltliche Übertragung eines Kapitallebensversicherungsvertrags (Ver-

tragsübernahme) unterliegt im Zeitpunkt der Übertragung des Vertrags der Schen-

kungsteuer und ist mit dem Rückkaufswert zu bewerten. 

Hat sich der Schenker den Nießbrauch an der Rückkaufsleistung vorbehalten, ent-

steht dieser Nießbrauch erst mit Kündigung des Kapitallebensversicherungsver-

trags. 

Soweit zum Bewertungsstichtag keine Kündigung erfolgt ist, handelt es sich bei 

dem Nießbrauch um eine bedingte Last, die nach § 6 Abs. 1 des Bewertungsgeset-

zes nicht vom Wert des Erwerbs abziehbar ist. 

Urteil vom 11. März 
2026, II R 10/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 28. Januar 
2026, II R 27/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610102/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610103/
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Vergütung für die Fortführung des 
Geschäftsführeramts beim Verkauf von 
Geschäftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft - 
Abgrenzung zwischen Veräußerungspreis und 
Arbeitslohn 

Ob ein anlässlich der Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft ge-

zahlter (Teil-)Betrag für die Fortführung der Geschäftsführertätigkeit durch den ver-

äußernden Gesellschafter den Einkünften aus § 17 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) oder denjenigen aus § 19 EStG zuzuordnen ist, bestimmt sich danach, zu 

welcher Einkunftsart der engere wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang be-

steht. 

Entscheidend ist hierbei, ob der im Kaufvertrag zusätzlich vereinbarten Leistung 

eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Ist dies nicht der Fall, han-

delt es sich bei dem hierfür gezahlten Betrag um einen unselbständigen Teil des 

Veräußerungspreises im Sinne von § 17 Abs. 2 EStG (Anschluss an Senatsurteil 

vom 20.07.2018 - IX R 31/17, Rz 13). 

Die Qualität und Stabilität des Managements ist in der Regel ein den Wert der Kapi-

talgesellschaft beeinflussender Faktor und damit ein unselbständiger Kalkulations-

faktor für die Bildung des Kaufpreises für die Beteiligung. 

Urteil vom 03. März 
2026, IX R 1/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610104/
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Rechtsprechung im Blog 
Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg 
ist nicht verfassungswidrig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren aufgrund 
mündlicher Verhandlung am 22.04.2026 heute entschieden, 
dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes Ba-
den-Württemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von Grundstü-
cken, die im Rahmen der Berechnung der Grundsteuer ab dem 
01.01.2025 herangezogen werden, nicht für verfassungswidrig 
hält. 

Sachverhalte 

a) Die Klägerin in der Rechtssache II R 26/24 ist Eigentümerin eines mit einem 

Zweifamilienhaus aus dem Jahr 1968 bebauten Grundstücks in Karlsruhe. Das 

Grundstück hat eine Größe von circa 1.100 qm. Es ist in etwa 63 Meter lang und 18 

Meter breit und befindet sich in der Bodenrichtwertzone „Bruchweg“. Der Gutachter-

ausschuss Karlsruhe ermittelte für das Richtwertgrundstück auf den für die Grund-

stücksbewertung einschlägigen Stichtag 01.01.2022 einen Bodenrichtwert von 510 

€/qm. Den Entwicklungszustand des Richtwertgrundstücks qualifizierte der Gut-

achterausschuss als baureifes Land. Als Art der Nutzung gab er „Wohnbaufläche“ 

und als ergänzende Nutzung „Ein- und Zweifamilienhäuser“ für eine Grundstücks-

tiefe von 40 Metern an. In den Erläuterungen des Gutachterausschusses zur Ermitt-

lung der Bodenrichtwerte wurde ausgeführt, dass der volle Bodenrichtwert in Höhe 

von 510 €/qm nur bis zu einer Grundstückstiefe von 40 Metern anzusetzen sei. Für 
die darüberhinausgehende, als Gartenland genutzte Fläche sei der Bodenrichtwert 

zu reduzieren und nur in Höhe von 33 % des ermittelten Richtwerts von 510 €/qm, 

also mit 168 €/qm anzusetzen. 

In ihrer beim zuständigen Finanzamt (FA) eingereichten Erklärung zur Feststellung 

des Grundsteuerwerts gab die Klägerin für die vordere bebaute Teilfläche des 

Grundstücks den Bodenrichtwert mit 510 €/qm, für die als Grünland genutzte Hin-

terlandfläche hingegen nur mit 168 €/qm an und kam so auf einen Grundsteuerwert 

von in etwa 430.000 €. Das FA sah dies anders, und stellte den Grundsteuerwert 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteile vom 22. April 
2026 (II R 26/24 und II R 

27/24), veröffentlicht am 

20. Mai 2026, 

vgl. die Pressemittei-
lung 032/26. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-ist-nicht-verfassungswidrig/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/landesgrundsteuergesetz-baden-wuerttemberg-ist-nicht-verfassungswidrig/
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zum 01.01.2022 abweichend von der Erklärung der Klägerin auf 565.000 € fest. 

Diesen Betrag ermittelte das FA durch Multiplikation der gesamten Grundstücksflä-

che von in etwa 1.100 qm mit dem Bodenrichtwert von 510 €/qm. Die Klage vor 

dem Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg wurde mit Urteil vom 11.06.2024 – 8 K 
1582/23 abgewiesen. Mit ihrer Revision vor dem BFH machte die Klägerin sowohl 

Verstöße gegen einfach-gesetzliches Recht – insbesondere § 38 LGrStG BW – als 

auch gegen das Grundgesetz (GG) geltend. Eine Aufteilung des Grundstücks in ei-

nen höheren und einen niedrigeren Bodenrichtwert müsse in Übereinstimmung mit 

der Auffassung des Gutachterausschusses Karlsruhe zulässig sein. Der Ansatz des 

vollen Bodenrichtwerts auch für das Gartenland verstoße gegen § 199 des Bauge-

setzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 15 Abs. 2 der Immobilienwertermittlungs-

verordnung (ImmoWertV). Danach müssten unterschiedliche Arten der Grund-

stücksnutzung Berücksichtigung finden. Der Bundesgesetzgeber allein habe die 

Gesetzgebungskompetenz für das BauGB; der Baden-Württembergische Landes-

gesetzgeber dürfe davon nicht abweichen, indem er in § 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG 

BW bestimme, dass immer nur der für das Richtwertgrundstück ermittelte Boden-

richtwert heranzuziehen sei. Baden-Württemberg habe keine Gesetzgebungskom-
petenz aus Art. 105 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG. 

Die Nichtberücksichtigung der Gebäudekomponente in § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG 

widerspreche dem Typus „Grundsteuer“, der bisher immer Grund/Boden und das 

aufstehende Gebäude berücksichtigt habe. In der Nichteinbeziehung der Gebäude 

liege auch ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Der Landesgesetzgeber habe den 

Belastungsgrund für die Grundsteuer im Gesetzestext nicht angegeben. Nur aus 

der Gesetzesbegründung ergebe sich, dass Belastungsgrund das Äquivalenzprin-

zip und der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit sein solle. Der 

Äquivalenzgedanke – nämlich der Grundsatz, nach dem eine vom Bürger verlangte 

Abgabe der Leistung entsprechen müsse, die er vom Staat empfangen könne – 

passe hier aber nicht, da die Nutzung der kommunalen Infrastruktur davon ab-

hänge, wie das Grundstück bebaut sei. Eine Steuer, die nur den Grund und Boden 

miteinbeziehe, berücksichtige das Leistungsfähigkeitsprinzip – den Grundsatz, dass 

jeder Bürger entsprechend seiner individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zur Finanzierung staatlicher Leistungen beitragen solle – nicht, da sich der Soller-

trag eines Grundstücks immer im Gebäude widerspiegele. Das LGrStG typisiere 

und pauschaliere zu stark, sodass eine relations- und realitätsgerechte Bewertung 

nicht erreicht werden könne. Schließlich finde auch keine Abmilderung dadurch 

statt, dass der Steuerpflichtige nach § 38 Abs. 4 LGrStG die Möglichkeit habe, 

durch ein qualifiziertes Gutachten einen niedrigeren Grundsteuerwert 
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nachzuweisen, wenn dieser um mehr als 30 % von dem pauschal ermittelten Wert 

abweiche. Denn für das Gutachten müsse der Steuerpflichtige die Kosten tragen. 

Die Klägerin hat erst im Revisionsverfahrens vor dem BFH ein Gutachten einge-

reicht, das einen Grundstückswert in Höhe von 361.000 € angibt und somit eine Ab-

weichung um 36 % nach unten von dem pauschal ermittelten Wert in Höhe von 

565.000 € aufzeigt. Das FA hat über die Berücksichtigung des Gutachtens noch 

nicht entschieden. 

b) In der Rechtssache II R 27/24 hat ein Ehepaar geklagt. Die Eheleute sind je zur 

Hälfte Miteigentümer eines 434 qm großen Grundstücks in Stuttgart, das mit einem 

Einfamilienhaus aus dem Jahr 1938 als Doppelhaushälfte bebaut ist. Der Gut-

achterausschuss Stuttgart ermittelte für das Grundstück zum 01.01.2022 einen Bo-
denrichtwert in Höhe von 1.400 €/qm. Das FA stellte den Grundsteuerwert durch 

Multiplikation der Grundstücksfläche von 434 m2 mit dem Bodenrichtwert von 1.400 

€/qm auf 607.000 € fest. Die Kläger hingegen beantragten eine Herabsetzung des 

Grundsteuerwerts pauschal um 7 % auf 565.000 € wegen der beeinträchtigten Lage 

ihres Grundstücks. Die Klage vor dem FG Baden-Württemberg wurde mit Urteil 

vom 11.06.2024 – 8 K 2368/22 D abgewiesen. 

Im Revisionsverfahren trugen die Kläger erneut vor, das Grundstück werde durch 

Verkehrslärm entlang der Böblinger Straße stark belastet. Der hintere Teil sei mit 

Obst- und Zierbäumen bepflanzt; der Nachbar nutze das angrenzende Grundstück 

für Bienenstöcke als natürliche Futterquelle. Im Wohnlagen-Atlas der Stadt Stuttgart 
werde das fiktive Bodenrichtwertgrundstück in der streitigen Bodenrichtwertzone mit 

der Wohnlage „gut-mittel“ bewertet, während sich das klägerische Grundstück nur 

in der Wohnlage „mittel“ befinde. Die Bodenrichtwerte könnten der Bewertung nicht 

zu Grunde gelegt werden; sie seien von mangelnder Qualität, da der Gutachteraus-

schuss bei ihrer Ermittlung Fehler gemacht hätte. 

Das verfassungsrechtliche Vorbringen der Kläger in der Rechtssache II R 27/24 

entspricht dem verfassungsrechtlichen Vorbringen der Klägerin in der Rechtssache 

II R 26/24. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH bestätigte inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanz und wies die Revisio-

nen in beiden Verfahren als unbegründet zurück. Eine Vorlage an das Bundesver-

fassungsgericht (BVerfG) nach Art. 100 Abs. 1 GG oder an den 
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Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg (Art. 68 Abs. 1 Nr. 3 der Landesver-

fassung Baden-Württemberg) kommt nach den Urteilen des BFH nicht in Betracht, 

da er nicht von der Verfassungswidrigkeit des LGrStG BW überzeugt ist. 

a) Zulässigkeit der Überprüfung der landesrechtlichen Vorschriften des LGrStG BW 

durch den BFH 

Der BFH kann im Streitfall die zutreffende Anwendung des LGrStG BW überprüfen. 

Nach § 118 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann eine Revision 

zwar grundsätzlich nur darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf 

der Verletzung von Bundesrecht beruht. Abweichend hiervon bestimmt § 118 Abs. 

1 Satz 2 FGO jedoch, dass eine Revision auch auf die Verletzung von Landesrecht 

gestützt werden kann, wenn im Falle des § 33 Abs. 1 Nr. 4 FGO die §§ 115 bis 127 
FGO durch Landesgesetz für entsprechend anwendbar erklärt worden sind. Dies ist 

im Streitfall durch § 2 Abs. 2 Satz 2 LGrStG BW geschehen. 

b) Keine Verletzung von einfach-gesetzlichem Recht 

Das FA hat in beiden Rechtssachen den jeweiligen Grundsteuerwert zutreffend un-

ter Anwendung von § 38 Abs. 1 Satz 1 LGrStG durch Multiplikation der Grund-

stücksfläche mit dem Bodenrichtwert ermittelt. Heranzuziehen war gemäß § 38 
Abs. 1 Satz 2 LGrStG, nach dessen Wortlaut der Bodenrichtwert des Richtwert-

grundstücks in der Bodenrichtwertzone maßgebend ist, in der sich das zu bewer-

tende Grundstück befindet, der einschlägige Bodenrichtwert für die gesamte Grund-

stücksfläche, unabhängig von der jeweiligen tatsächlichen Nutzung einzelner 

Grundstücksflächen als bebaute Fläche oder als Grünland. Individuelle Merkmale 

des einzelnen Grundstücks – wie z.B. eine Beeinträchtigung durch Verkehrslärm, 

Hochwassergefahr oder die individuelle Bebauung des Grundstücks – sind für die 

Berechnung des Grundsteuerwerts ohne Bedeutung. Der von dem jeweiligen Gut-

achterausschuss ermittelte Bodenrichtwert ist heranzuziehen; Verstöße gegen die 

bei der Bodenrichtwertermittlung zu berücksichtigenden gesetzlichen Regelungen – 

beispielsweise die Vorschriften der ImmoWertV – waren für den BFH nicht ersicht-

lich. 

Das durch die Klägerin in der Rechtssache II R 26/24 erst im Revisionsverfahren 

vorgelegte Gutachten konnte durch den BFH nicht berücksichtigt werden. Dabei 

handelt es sich um neuen Tatsachenvortrag, der im Revisionsverfahren grundsätz-

lich keine Berücksichtigung finden kann. 
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c) LGrStG formell und materiell verfassungskonform 

Der BFH hält das LGrStG BW formell und materiell für verfassungskonform. 

aa) Formelle Verfassungskonformität  

Der BFH hält das LGrStG BW formell für verfassungskonform. Dem Land Baden-

Württemberg stand nach der Öffnungsklausel im GG (Art. 105 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. 

Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG) die Gesetzgebungskompetenz für eine umfangrei-

che Regelung der Grundsteuer zu. Obgleich der baden-württembergische Landes-

gesetzgeber für die Berechnung des Grundsteuerwerts lediglich auf den Bodenwert 

abstellt und die darauf stehende Bebauung keine Rolle spielt, hat er eine „Grund-

steuer“ i.S. des GG konzipiert. Ausreichend ist nach dem finanzverfassungsrechtli-

chen Verständnis des GG, dass die Steuer an den grundstücksbezogenen Vermö-
gensbestand in Gestalt des Grund und Bodens anknüpft. 

bb) Materielle Verfassungskonformität 

§ 38 LGrStG BW ist nach Darstellung des BFH auch materiell-rechtlich verfas-

sungskonform. Der BFH ist insbesondere nicht davon überzeugt, dass die Vor-

schrift gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstößt. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat wiederholt entschieden, dass Art. 3 

Abs. 1 GG dem Steuergesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstandes 

ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-

dungsspielraum belässt. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber an den Grundsatz der 

Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit und am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Der Gesetzgeber darf bei der 

Ausgestaltung generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen 

treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten ge-

gen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Er darf sich grundsätzlich am 

Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonderre-

gelungen Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber kann Praktikabilitätserwägungen 
Vorzug vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einräumen und dabei auch 

beträchtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die Fest-

setzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. zum Beispiel BVerfG-

Urteil vom 10.04.2018 – 1 BvL 11/14). 

Gemessen an diesen Vorgaben hält der BFH § 38 LGrStG BW für verfassungskon-

form. Der Landesgesetzgeber durfte für die Ermittlung des Grundsteuerwerts nur an 
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den Wert des Grund und Bodens anknüpfen und die darauf bestehende Bebauung 

außen vor lassen. Auch im reinen Bodenwert spiegelt sich die Leistungsfähigkeit 

des Steuerpflichtigen wider. Die typisierte Heranziehung eines Bodenrichtwerts für 

ein gesamtes Grundstück unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der einzelnen 
Teilflächen oder sonstiger individueller Grundstücksmerkmale vereinfacht in einem 

Massenverfahren für die Finanzverwaltung die Ermittlung des Grundsteuerwerts 

und seine automatisierte Fortschreibung alle sieben Jahre und verhindert den Ein-

tritt eines „Bewertungsstaus“. Durch die Möglichkeit des Nachweises eines geringe-

ren Werts durch ein qualifiziertes Gutachten bei Überschreiten des typisiert ermittel-

ten Grundsteuerwerts in Höhe von mehr als 30 % hat der Landesgesetzgeber eine 

Regelung geschaffen, die dazu dient, beträchtliche Abweichungen einzufangen. 

Dabei ist die Regelung großzügiger als im Bundesmodell, das den Nachweis eines 

niedrigeren Grundsteuerwerts nach § 220 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes 

erst ab einer Abweichung von mehr als 40 % zulässt. 

Zu den folgenden wichtigen Streitpunkten hat der BFH wie folgt ausgeführt: 

(1) Bei der Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts durch das LGrStG BW 

hat der Gesetzgeber als Belastungsgrund zuvorderst an die dem Eigentümer durch 

den Grundbesitz vermittelte Teilhabemöglichkeit an der kommunalen Infrastruktur 

und den räumlichen Ressourcen der Gemeinde (insbesondere der Lageverfügbar-

keit) angeknüpft. Zugleich hat sich der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung 

darauf berufen, dass über die Bodenrichtwerte als maßgebliche Bewertungspara-

meter ein Bezug zur objektiven Leistungsfähigkeit des Eigentümers hergestellt 

werde. Doppelter Belastungsgrund der Grundsteuer ist daher nach der gesetzgebe-

rischen Vorstellung neben der mit dem Grundbesitz verbundenen Nutzungsmög-
lichkeit kommunaler Infrastrukturleistungen auch das in den Bodenrichtwerten ver-

körperte Potential einer ertragbringenden Nutzung des Grundbesitzes. Mit seinen 

Ausführungen in der Gesetzesbegründung hat der Gesetzgeber die verfassungs-

rechtlichen Anforderungen an eine hinreichende Erkennbarkeit des steuerrechtli-

chen Belastungsgrundes gewahrt. Die kombinierte Benennung von Äquivalenz- und 

Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten unterliegt dabei nach Darstellung des BFH kei-

nen verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist 

der Gesetzgeber von Verfassung wegen nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur ei-

nes Maßstabs zur Bemessung der Besteuerungsgrundlagen festzulegen. 

(2) Die verfassungsrechtlichen Grenzen zulässiger Typisierung werden nicht 
dadurch überschritten, dass § 38 Abs. 1 Satz 2 LGrStG BW ausschließlich den 
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Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks (sog. Zonenwert) für maßgeblich erklärt, 

so dass grundstücksindividuelle Besonderheiten der in der Bodenrichtwertzone be-

legenen Grundstücke unberücksichtigt bleiben. Die sich hieraus ergebenden Wert-

unterschiede zwischen dem Bodenrichtwert und einem hiervon tatsächlich abwei-
chenden Bodenwert des jeweils zu bewertenden Grundstücks sind --wie der BFH 

ausführt--  aufgrund der mit der Bewertung in einem Massenverfahren notwendiger-

weise verbundenen Typisierung und Vereinfachung verfassungsrechtlich gerecht-

fertigt. Insbesondere die fehlende Berücksichtigung objektspezifischer Besonder-

heiten einzelner Grundstücke ist im Hinblick auf die Administrierbarkeit von der Ty-

pisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt. Für den BFH ist auch keine andere 

Methode der typisierten Bodenwertermittlung ersichtlich, die zu genaueren Bewer-

tungsergebnissen führen würde, im Massenverfahren der Grundstücksbewertung 

aber gleichwohl mit einem vertretbaren Aufwand handhabbar bliebe. Hinzu kommt 

die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Grundsteuerwerts bei Abwei-

chung des typisiert ermittelten Werts von mehr als 30 % auf Antrag des Steuer-

pflichtigen (§ 38 Abs. 4 LGrStG BW). Hierdurch werden größere Abweichungen ein-

gefangen und dadurch sichergestellt, dass eine Übermaßbesteuerung vermieden 
werden kann. 

(3) Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt nach Darstellung des BFH auch nicht 

deswegen vor, weil bei der Ermittlung des Grundstückswerts nach § 38 LGrStG auf-

stehende Gebäude unberücksichtigt bleiben und infolgedessen unbebaute Grund-

stücke genauso bewertet werden wie bebaute Grundstücke. 

Der vom Gesetzgeber als Belastungsgrund angeführte Äquivalenzgedanke verlangt 

keine Einbeziehung von aufstehenden Gebäuden in die Bemessungsgrundlage. 

Denn es kommt nicht darauf an, ob der Einzelne die kommunale Infrastruktur tat-

sächlich nutzt. Die Grundsteuer stellt keine individuelle Gegenleistung für die Inan-

spruchnahme einer kommunalen Leistung dar, sondern wird gegenleistungslos zur 
Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs erhoben. Der Gesetzgeber hat im Rah-

men seines Gestaltungsspielraums in verfassungsrechtlich zulässiger Weise darauf 

abgestellt, dass sich kommunale Infrastrukturleistungen regelmäßig zum größten 

Teil im Bodenwert, in den die zulässige Art und das zulässige Maß der Bebaubar-

keit eines Grundstücks Eingang finden, niederschlagen und nicht im Wert aufste-

hender Gebäude, der in erster Linie von den privaten Investitionen des Eigentümers 

abhängt. Überdies hat der baden-württembergische Landesgesetzgeber die tat-

sächliche Nutzung eines Grundstücks zu Wohnzwecken bei der Bestimmung der 

Steuermesszahl berücksichtigt; nach § 40 Abs. 3 LGrStG BW wird die 
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Steuermesszahl um 30 % ermäßigt, wenn das jeweils zu bewertende Grundstück 

überwiegend Wohnzwecken dient. Der Landesgesetzgeber war verfassungsrecht-

lich nicht verpflichtet, die tatsächliche Nutzung eines Grundstücks zu Wohnzwecken 

im Rahmen des dreistufigen Aufbaus des Grundsteuererhebungsverfahrens bereits 
auf der ersten Stufe der Ermittlung der grundsteuerrechtlichen Bemessungsgrund-

lage zu berücksichtigen. 

(4) Die Nichteinbeziehung von aufstehenden Gebäuden verstößt schließlich nicht 

gegen das nach Art. 3 Abs. 1 GG zu berücksichtigende Prinzip der objektiven Leis-

tungsfähigkeit. Der Gesetzgeber bewegt sich innerhalb seines verfassungsrechtli-

chen Gestaltungsspielraums, wenn er durch die Anknüpfung lediglich an den Bo-

denwert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nur teilweise er-

fasst. Abgesehen davon spiegeln die in die Ermittlung des Bodenwerts eingehen-

den Bodenrichtwerte nicht nur den Einfluss öffentlicher Infrastrukturleistungen, son-

dern auch die mögliche Bebauung eines Grundstücks wider, so dass in den Boden-
richtwerten jedenfalls mittelbar auch Art und Umfang einer zulässigen baulichen 

Nutzung relationsgerecht zum Ausdruck kommt. Dass damit Grundeigentümer, die 

ihr Grundstück nicht bebauen, höher besteuert werden, als es der tatsächlichen 

Nutzung ihres Grundstücks entspricht, folgt aus dem Gedanken, dass es nur auf die 

typisierte Ertragsfähigkeit, nicht die individuelle Nutzung eines Grundstücks an-

kommt. 

Vollständig abgefasste Urteile 

Die vollständig abgefassten Urteile in beiden Verfahren werden in einigen Wochen 

auf der Homepage des BFH unter www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidun-
gen/entscheidungen-online/ veröffentlicht. Eine Woche vor Veröffentlichung wird 

ein zeitlicher Hinweis als Pressemitteilung unter www.bundesfinanz-

hof.de/de/presse/pressemitteilungen/ abrufbar sein. 

Weitere Landesgrundsteuermodelle 

Am BFH sind Verfahren gegen die Landesgrundsteuermodelle Hamburg, Hessen 

und Bayern anhängig (siehe www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfah-
ren/im-fokus-grundsteuer/). Der BFH plant mündliche Verhandlungen für die Län-

dermodelle Hamburg und Hessen voraussichtlich im November 2026 und für das 

Landesmodell Bayern in der ersten Jahreshälfte 2027. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/)
https://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/)
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Ausschüttung von Gewinnen aus der Zeit vor 
Auflösung der Gesellschaft nach 
Liquidationsbeginn 

Im Zusammenhang mit der Erstattung von Kapitalertragsteuer 
auf Gewinnausschüttungen einer inländischen Tochterkapital-
gesellschaft an ihre EU-Muttergesellschaft hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden, dass 
diese Ausschüttungen nicht nach § 43b Abs. 1 Satz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) von der Steuerentlastung aus-
geschlossen sind, wenn es sich um Gewinne handelt, die zwar 
nach Liquidationsbeginn der Tochtergesellschaft ausgeschüt-
tet werden, aber in der Zeit vor der Eröffnung des Liquidations-
verfahrens entstanden sind. Auf solche Gewinnausschüttun-
gen einbehaltene und abgeführte Abzugssteuern sind also 
vollständig zu erstatten. Die Entscheidung beruht auf einer 
richtlinienkonformen Auslegung von § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG 
nach Maßgabe der Mutter-Tochter-Richtlinie (MTR) und trägt 
zur Rechtsklarheit in grenzüberschreitenden Unternehmens-
strukturen bei. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine Société Anonyme mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg, war al-

leinige Gesellschafterin einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen 

GmbH. Diese wurde zum 31.12.2010 aufgelöst und befand sich anschließend in Li-

quidation. Am 20.10.2015 wurde sie im Handelsregister gelöscht. 

Die Klägerin beantragte beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Erteilung ei-

nes Freistellungsbescheids und die Erstattung deutscher Abzugssteuer auf Kapital-
erträge unter anderem aus einer Gewinnausschüttung der GmbH gemäß Ausschüt-

tungsbeschluss vom 12.11.2013. Diese Ausschüttung hatte ausschließlich laufende 

Gewinne zum Gegenstand, die in der aktiven Zeit der GmbH vor der Eröffnung des 

Liquidationsverfahrens entstanden waren. 

Das BZSt stufte die Ausschüttung als „anlässlich der Liquidation“ ein und gewährte 

eine Freistellung und Erstattung mit Ausnahme des im Abkommen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung und Verhinderung der Steuerhinterziehung auf dem Gebiet 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 3. März 

2026 (VIII R 8/24), ver-

öffentlicht am 15. Mai 

2026, vgl. die Presse-

mitteilung 031/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610099/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ausschuettung-von-gewinnen-aus-der-zeit-vor-aufloesung-der-gesellschaft-nach-liquidationsbeginn/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ausschuettung-von-gewinnen-aus-der-zeit-vor-aufloesung-der-gesellschaft-nach-liquidationsbeginn/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254682/profits-distributed-after-commencement-of-liquidation-not-subject-to-withholding-tax/
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der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 23.08.1958 (DBA Luxem-

burg 1958) vorgesehenen Quellensteuereinbehalts von damals 10 % der Kapitaler-

träge. 

Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht 

(FG) statt und verpflichtete das BZSt zu einer vollständigen Freistellung und Erstat-

tung der einbehaltenen Abzugssteuern. 

Entscheidung des BFH 

Die hiergegen eingelegte Revision hatte keinen Erfolg. Der BFH hat die Auffassung 

des FG bestätigt. 

Ungeachtet der Bestimmungen des DBA Luxemburg 1958 zur Höhe des zulässigen 

Quellensteuereinbehalts habe die Klägerin einen Anspruch auf vollständige Frei-

stellung und Erstattung der auf die Ausschüttung vom 12.11.2013 einbehaltenen 

und abgeführten Abzugssteuern. Die Voraussetzungen des § 50d Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. § 43b Abs. 1 EStG i.V.m. Art. 5 MTR für eine vollständige Freistellung und 

Erstattung der einbehaltenen Beträge seien erfüllt und § 43b Abs. 1 Satz 4 EStG 

stehe dem nicht entgegen. 

§ 43b Abs. 1 Satz 4 EStG sehe vor, dass die Entlastungsregelung des § 43b Abs. 1 

Satz 1 EStG nicht für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG gelte, die 

anlässlich der Liquidation oder Umwandlung einer Tochtergesellschaft zufließen. 

Die Vorschrift sei zur Vermeidung eines Unionsrechtsverstoßes richtlinienkonform 

auszulegen und nicht anzuwenden, wenn die inländische Tochterkapitalgesellschaft 

nach Liquidationsbeginn Gewinne an ihre EU-Mutterkapitalgesellschaft ausschütte, 

die in der Zeit vor der Eröffnung des Liquidationsverfahrens entstanden seien. 

Business Meldungen 

EU‑Kommission genehmigt Beihilfe für Vetter‑Investition zur Stärkung der 
pharmazeutischen Resilienz in Europa 

Die Europäische Kommission hat am 9. Dezember 2025 keine Einwände gegen ei-

nen direkten Zuschuss Deutschlands und des Saarlands an die Vetter Pharma‑Fer-

tigung GmbH & Co. KG (nachfolgend „Vetter“) erhoben. Die Beihilfe beträgt 46,95 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254736/eu-kommission-genehmigt-beihilfe-fuer-vetter-investition-zur-staerkung-der-pharmazeutischen-resilienz-in-europa/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254736/eu-kommission-genehmigt-beihilfe-fuer-vetter-investition-zur-staerkung-der-pharmazeutischen-resilienz-in-europa/
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Mio. Euro und unterstützt die Errichtung eines neuen Standorts zur aseptischen Ab-

füllung von injizierbaren Arzneimitteln in Vials und Spritzen in Saarlouis. Die beihil-

fefähigen Investitionskosten liegen bei 800 Mio. Euro. Der Standort soll bis 2038 

rund 1.200 direkte Arbeitsplätze schaffen. 
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Service 

 

Zölle, Macht, Märkte (5. Termin) 
Webcast-Reihe, 26.5.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 
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„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 
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